
Natursch utz bei der Freisetzungsgenehmigung
für gentechnisch verändertes Saatgut*

Die Freisetzung gentechisch modtfizierter Orgnnismen ({}VO) hat u.U.

Auswirkungen attf Natur tmd Landschaft. Diese sind Scltutzgüter des
Naturschutzrechts, das ittsoweit einen medialen Ansstz verfolgt, d.h.

vom Schutzgttt lrcr zu den unterschiedlicltsten Belastungen denkt. Ande-

rerseits betrachtet das Gentechnikreclt mit seiner Sorge um die Umvtelt-

auswirktmgen auch die Natur. Dabei setzt es kausal an, d.h. es konzen-

triert siclt auf einen bestimmten Belastungspfad (näntlic|r die Gen-
technik) und denkt von diesem her zu den Attswirktutgen auf die

ttnter s ch i e dl i c h sten S clttttz g[ite r.
Diese yerschiedenen Ansötze sind auclt dent EG-Recht eigen, das das

deutsche Recht mal3geblich beeinf l trsst.  Dabei ist das deutsche und
e uro p äis ch e G ente cluükr e c ht fa st ga n z d eckungs gl eiclt, w ähr en d s icl't
das europäische Naturschutzrecht auf besonders werhtolle Teile der
Natur bescfuänkt, nämlich auf bedroltte Lebensräume und Arten.

Der kattsale Atrsatz des Gerteclutikrechts und der mediale Ansatz des
Naturscltutzrechts überschneiden siclt ittsofent, als das Gentechnikrecht
auch die Nafur schtitzt tnd das Natttrscltutzrecht auch die Gentechnik
erfasst. Daraus lässt siclt aber nicht folgem, dass das Naturscltutzrecht

aus der Kontrolle der Genteclutik herausgehalten werdert kann. Viel-
mehr yerleiht es dem Aspekt der Nahr bei der gentechnischert Risikoab-
schätnmg und dem Risikotnanagement ein besonderes Gewicht.
ZusätzLich kommt in Betracht, dass es, obwohl die hauptsächl ichen
Kontrollinstrumente auf das Gentechnikrecht gestützt sind, in begrenz-
ter Wei s e eig e ne Ko ntro lI in s tr umente e ins etzt.

Int Folgenden werden zwtächst dem kausalen Ansatz folgend die
n atur s c ltut zr e chtl ichen A s p ekte d e s G ente c hnikr e c l't t s un d s ct d ann d em
mediaLen Ansatz folgend die gentechnikrechtlichen Aspekte des Nahr-
sc hutzrechts vorge stellt.

A. Naturschutzaspekte im Gentechnikrecht

Das Schutzniveau könnte sich - radikal - auf Gentechnikfreiheit
bestlmmter Gebiete oder - tradit ional - auf Schadensverhinde-
rung beziehen. Beide möglichen Schutzniveaus rvürden sich in
bestimmten Regelungsregimes niederschlagen, die im Folgenden
untersucht werden sollen.

l .  Regime Centechnikfreiheit?

Unzlvelfelhaft zielt das Gentechnikrecht darauf ab, die klassischen
Schutzgüter - im vorliegenden Zusammenhang insbesondere die
Umwelt - vor Schädigungen zu bewahren. Dies ist iedoch nicht
mehr die einzige Schutzrichtung. Hinzugetreten ist das Schutzgut
der Koexistenz von Erzeugung und Vermarktung mit und ohne
GVO. Es ist in S 1 Nr. 2 GenTG wie folgt formuliert:

"Zweck dieses Gesetzes ist, 1. [...] 2. dle Möglichkeit zu gewähr-
leisten, dass Produkte, insbesondere Lebens- und Futtermittel,
konventionell, ökologisch oder unter Einsatz gentechnisch verän-
derter Organismen erzeugt und in den Verkehr gebracht werden
können, [ . . .1."

Art.26a RL 2001i 18 stützt dieses Gebot. Es rvird zwar nlcht ver-
pflichtend vorgeschrieben, n ohl aber als den Mitgliedstaaten ver-
bleibende Kompetenz anerkannt. Der Artikel lautet:

' (1) Die lv{ i tgl iedstaaten können die geeigneten Maßnahmen
ergreifen, um das unbeabsichtigte \rorhandensein von GVO in
anderen Produkten zu verhindern.
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(2) Die Kommission [. . . ]  entr,vickelt  [ . . . ]Leit l inien für die Koexi-
stenz von genetisch veränderten, konventionel len und ökologi-

schen Kulturen.n
Koexistenz bedeutet hiernach, dass gentechnikfreies Produzie-

ren, Verrnarkten und Konsumieren trotz grundsätzl icher Zulas-

sung der Gentechnik weiterbestehen können soll. Sie w-ird auf eine
Verbraucherpräferenz und damit auf eine generel le Risikowahr-
nehmung, nicht auf eine Risikobewertung im Einzelfal l  gestützt.

Dementsprechend rvird das Koexistenzgebot nur auf solche Pro-

duktketten bezogen, die letzt l ich zum Verbraucher führen. Pro-
duktkreisläufe, die in der Natur verbleiben, werden davon prima

facie nicht erfasst. Aber erstreckt sich die Verbraucherpräferenz
nicht auch auf das Sammeln und den Kauf von rvilden Beeren oder
Pilzen, die durch Transgene kontaminiert sein könnten? Oder
kann man die Verbraucherpräferenz um die Präferenz des Natur-
Gemeingebrauchs ergänzen? Beiaht man diese Fragen, muss das
Koexistenzgebot auf das Fortbestehen gentechnikfreier Natur-
räume und Arten erstreckt werden.

Zu konstat ieren ist al lerdlngs, dass der Wort laut des S 1 Nr. 2
GenTG die genannte Ergänzung nur schn erlich deckt. Die Rede ist
von Erzeugung, nicht von natürl ichem lVachstum. Gedeckt ist
insofern noch die Forstwirtschaft, die z.B. Holz erzeugt. Sie kann
sich auf das Koexistenzgebot stützen. Aber das Heranwachsen von
Wlldbeeren und Pilzen kann kaum als Erzeugung gewertet wer-
den. Offener ist insoweit Arr.26a RL 2001/18. Er stel l t  in Absatz 1
auf die Produkte selbst, nicht auf ihre Entstehungsweise ab; Pro-
dukt ist alles, was gehandelt r'r,ird, d.h. auch Gegenstände, die aus
der Natur geerntet worden sind. In Absatz 2 spricht der genannte

Artikel umfassender von "Kulturen", nicht von Land- und Forst-
wirtschaft. Kultiviert ist heute jede noch so ursprüngliche Land-
schaft.  Aber die Richtl inie schreibt nichts vor. Wieweit der Mit-
gliedstaat geht, ist seine Sache. Deutschland hat sich fur das Gen-
technikrecht insoweit für eine engere Version entschieden.l

l l .  Das Regime der Schadensvermeidung

Das GenTG ist, \^rie gesagt, im Hinblick auf Naturräume auf den
klassischen Schutz vor Schäden ausgerichtet. Zu klären ist, inwie-
weit dieser Schutz den Erfordernissen der Erhaltung von Natur
und Landschaft gerecht wird. Dies geschieht durch die Maßstäbe
der Genehmigungserteilung und durch Vorgaben fur die Sachver-
haltsermitt lung (oder genauer: der Risikoabschätzung durch
UVP). Beides soll nun näher untersucht werden.

l. Moßstöbe der Freisetzungsgenehmigung

Nach $ 16I Nr. 3 mit S 1 Nr. 1 GenTG ist die Freisetzungsgenehmi-
gung zu erteilen, wenn "nach dem Stand der Wissenschaft im Ver-
hältnis zum Zn'eck der Freisetzuns unvertretbare schädliche Ein-

" Der Artikel nrurde im Zuge eines laufenden F+E-Vorhabens des Bundesamtes für
Naturschutz erstellt. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten müssen selbst-
verständlich nicht mit denen des Bundesamtes ftir Naturschutz übereinstimmen.

L \Veltergehend hat der Bundesumweltminister in der rot-grünen Legislatur-
periode ftir das Gentechnikrecht den Begriff "ökologische Koexistenz" vor-
geschlagen. S. die Aussage !on ?iftin in einem unveröff. Vortrag beim Fach-
gespräch "Grüne Gentechnik und Naturschutz -  Wie erre ichen wir  e ine
'ökologische Koexistenz.  Bonn, 16.12.03:  "Auch die \atur ,  d ie r r i r  nach
dem neuen Bundesnaturschutzgesetz ,um ihrer selbst rrillen' schützen, hat
das Recht auf Koexistenz."
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r,virkungen auf die in $ 1 Nr. 1 bezeichneten Rechtsgüter nicht zu
el ivarten sind." Die bezeichneten Rechtsgüter sind u. a. "die
Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge, Tiere, Pflanzen und Sachgü-
te r< .

Dieser Maßstab setzt die Vorgaben der RL 2001/18 um, in dessen
Art. 4 Abs. 1 und 3 es hinsichtlich des Schutzgutes Umwelt heißt:

Abs. 1: >Die lr4itgliedstaaten tragen im EinkJ.ang mit dem Vorsor-
geprinzip daftir Sorge, dass alle geeigneten Maßnahmen getroffen

rnu'erden, damit die absichtl iche Freisetzung [.  . ]  von GVO keine
schädlichen Auswirkungen auf [ . . . ]die Umn'elt  hat."

Abs. 3: >Die N{itgl iedstaaten und gegebenenfal ls die Kommis-
sion stel len sicher, dass mögliche schädliche Auswirkungen auf

[. . . ]  die Umwelt,  die unmittelbar oder mittelbar durch den
Gentransfer von GVO auf andere Organismen auftreten können,
Fall  für Fal1 sorgfält ig geprüft werden. Diese Prüfung ist gemäß

Anhang II I  unter Berückslchtigung der Auswirkungen auf die
Umwelt je nach Art des eingeführten Organismus und der den
Organismus aufnehmenden Umwelt durchzuführ6n." (meine
T J e r r u  n r h c h r  r n o e n )

Die nach Art. Art. 4 Abs. 2 erforderliche "Umrveltverträglichkeit-
sprüfung" umfasst nach Art. 2 Nr. 8 RL 2001/18 eine >Ber,r.ertung

der direkten und indirekten, sofortigen und späteren Risiken für
die [ . . . ]  Umlvelt".

Festzuhalten ist hieraus zum Einen das Vorsorgeprinzip.2 Es
erlaubt, die Genehmigung zu verweigern, wenn noch keine wis-
senschaft l iche Gewissheit schädlicher Auslvirkungen besteht.3
Dabei ist jedoch erforderlich, dass Anhaltspunkte für Risiken vor-
liegen; "bloß hlpothetische Betrachtungen des Risikos" genügen
nicht.4 Liegen solche Anhaltspunkte vor, besteht nach dem l\brt-
laut des Art.  4 Abs. 1 RL 2001/18 nicht nur eine Befugnis, sondern
eine Pflicht zur Versagung der Genehmigung.

Zum Zweiten ist die Unterscheidung von unmittelLraren und
mittelbaren Auswirkungen5 hervorzuheben. Sie bedeutet, dass
nicht nur schädliche Ausr,virkungen des GVO auf den rnit ihm in
Berührung kommenden Endpunkt (2.B. den Menschen oder eine
Pflanze, der den GVO aufnimmt) zu vermeiden sind, sondern
auch so lche schäd l iche  Auswi rkungen,  d ie  s ich  über  Ausn i lde-
rung, über vert ikalen oder auch horizontalen Gentransfcr oder
andere Prozesse vermitteln. Anhang II  RL 2001/18 definiert die
indirekten Auswirkungen wie folgt:

, , Indirekte Auswirkungen, sind die Ausl,r, i rkungen auf die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die durch eine Kausal-
kette von Ereignissen, z. B. durch Wechsehvirkungen mit anderen
Organismen, Übertragung von genetischem Material oder Ande-
rungen der Verwendung oder der Handhabung, ausgelöst wer-
den. .

Systematisierend könnte man zwischen natürl ichen Vermitt-
lungen (Verwilderung, Gentransfer, Nahrungskette, etc.) und
gesellschaftlichen Vermittlungen (Anderung der Chemikalienver-
wendung, der Fruchtfolge, etc.) unterscheiden.6

Dabei können die Auslvirkungen sofort oder später auftreten,
ohne dass aber für das ospäter" eine zeit l iche Grenze angegeben
wird. Ais Beispiele fur eine spätere Ausrvirkung nennen die Leitli-
nien der Kommission zu Anhang II  RL 2001/18:7
- die Verkleinerung der Zielpopulat ion von Insekten wirkt sich

auf  d ie  lopu la t ion  anderer  Insek ten  aus ,
- ein invasives Verhalten eines GVO entu''ickelt sich erst mehrere

Generationen nach der absichtlichen Freisetzung.
Drittens zwingt der zitierte Art. 4 RL 2001/18 dazu, unterschied-

liche den GVO aufnehmende Arten von Umwelten in Betracht zu
ziehen. Dleser Gesichtspunkt r,l'ird durch die Leitlinien der Kom-
mission wie folgt konkretisiert:

"Darüber hinaus kann auch ein breites Spektrum wn (standortspe-
zifischen oder gebiets sp e zifrschen) Umw elhnerkmalen zu berücksichti-
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gen sein. Iur die Einzelfal ibewertung kann es von Nutzen sein,
gebiets spe zift sche Infctrmationen nach Habitatgru p pen nt ordrten, um

die fur die jeweiligen GVO relevanten Aspekte des Aufnahmemi-

lieus erfassen zu können @eispielsweise pflanzenkundliche Infor-

mationen über das Vorkommen kreuzbarer wilder verwandter

Pflanzen von GVO-Pflanzen in verschiedenen landwirtschaft l i -

chen oder natürlichen Lebensräumen in Europa)." (meine Hervor-

hebungen)
Die Leit l inien lenken damit die gentechnikrechtl iche UVP auf

unterschiedl iche Lebensräume. Eine Binnendifferenzierung
gemäß naturschutzrechtlichen Kategorien, w^ie etwa ein Verlr,'eis

auf die Lebensraumtypen der FFH-Richtl inieÖ, erfolgt al lerdings

nicht. Desgleichen fehlt  eine Orientierung auf zu definierende

Erhaltungsziele, r,vie sie im Naturschutzrecht übl ich ist.  Das

Schutzniveau wird vielmehr aus dem jeweils bestehenden Charak-

ter der betroffenen Lebensräume abgeleitet.
Proj iziert man diesen gemeinschaftsrechtl ichen Normenbe-

stand zurück auf die deutsche Maßstabsversion, so ergibt sich, dass
das deutsche Recht tei lweise eigenständige Töne anschlägt. Die

drei genannten Besonderheiten sind z$'ar umgesetzt: das \rorsor-
geprinzip wird - in $ 1 Nr. 1 GenTG - genannt, die mittelbaren

und späteren Ausrvirkungen dürften durch die in $ 16 Abs. 1 Nr. 2
erlvähnten "schädlichen Einwirkungen< miterfasst sein, und das

Schutzgut Umwelt deckt auch die unterschiedl ichen Arten von

Umwelt ab, wobei das deutsche Recht insoweit noch undifferen-

zierter ist als das europäische.

Dagegen findet die Zrveck-Risiko-Abwägung des S 16 Abs. 1 Nr. 2
GenTG im Gemeinschaftsrecht keine deutl iche Entsprechung.
Dem \.\'ortsinn dieser Bestimmung nach müssten schädliche Ein-
r,virkungen in Kauf genommen werden, wenn sie im Verhältnis

zum Zweck vertretbar sind.

Obwohl in der RL 2001118 von einer Vertretbarkeitsprüfung

nicht die Rede ist. mlissen die N{itgliedstaaten die gemeinschafts-

rechtliche Fonnulierung nicht lvortgleich übernehmen. Der Typus
Richtl inie als Rechtsakt erlaubt gen' isse Umsetzungsspielräume.
Gleiches gilt fur clie Leitlinien. Sie sind zn'ar Gegenstand einer Ent-
scheidung der Kommission und damit fur die Behörden der Mit-
gl iedstaaten verbindl ich, enthalten nach Uberschrif t  ( 'Leit-

linienn) und Inhalt aber teilweise offene Passagen, die fur Konkre-

tisierungen durch die Mitgliedstaaten Raum lassen.
Keinesfalls dürfen Erwägungen der Zwecke der Freisetzung aber

dazu führen, dass schädliche Auslvirkungen im gemeinschafts-

rechtl ichen Sinn entstehen. Dies ist in der deutschen Risikodog-
matik zunächst so zu verstehen, dass durch GVO verursachte

Gefahren nicht "r'r'eggewogen< werden können.

2 S. dazu im Zusammenhang des Gentechnikrechts Ccl/irslK)rte,Das neue Recht
der Grünen Gentechnik im europäischen Verwaltungsverbund, DOV 2006,
10 f f . ,  11 f .

3 EuGH Rs C-180/96 (BSE) Slg. 1998, I-2265, Rn. 99; EUG Rs T-13/99 (Pfizer)
Rn. 139.

,1 EuG Rs T-13199 (Pfizer), Rn. 143. Das Geicht verlangt, dass das Risiko "auf
der Grundlage der 1...1 verfügbaren wissenschaftlichen Daten gleichwohl
hinreichend dokumentiert erscheinto (Rn. 14.1). Der im deutschen Recht
gebräuchliche Ausdruck "Anhaltspunkte" (vgl. $ 11 Abs, 1 ChemG; dazu
BVerwG N1h'Z 1992,985) erscheint hier etwas präziser.

5 Das englische und französische direct/indirect wird im Deutschen uneinheit-
lich aber synon;'rn mit unmittelbar/mittelbar oder direkt/indirekt übersetzt.

6 BrandflVinter, Rechtliche Maßstäbe der Risikobewertung und des Risikoma-
nagements in der BRD, in: Breckling u.a., Fortschreibung des Konzepts zur
Belvertung von Risiken bei Freisetzungen und dem In-Verkehr-Bringen von
GVO, UBA-Berichte 3/04, Berlin 2004, S. 212 ff.,248 f.

7 Entscheidung 2OOZl623lEG der Kommission über Leitlinien betreffend Ziel,
Faktoren, Grundprinzipien und Nlethodik der IJVP gemäI3 Anhang II der RL
2OO7l18vom24.7.2002, Abl .  LZOO 5.22,  unter  Kap. 2.

8 RL 92l43lEW G des Rates volr l  27.5.1992 zur Erhal tung der natür l ichen
Lebensräume sorvie der lvildlebenden Tiere und Pflanzen, AbI. L 206, 5. 7.

9 So auch die Mitteilung der Kommission über die Anwendbarkeit des Vorsor-
geprinzips, nach der die Abrvägung verhältnismäßig, nicht diskriminierend,
kohärent und transparent sein muss (Kom (2000) 1 endg., S. 3).
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Eine Abwägung ist dagegen im Vorsorgebereich clenkbar.9 Deren

Zulässigkeit ist davon abhängig, ob unter "schädlichen Ausr,r ' i r-

kungen" im Sinne der Richtlinie auch solche lVirkungen zu verste-

hen sind, die aus der intendierten Zerstörung von Zielorganismen

oder unvermeidbaren Nebeneffekten auf Nicht-Zielorganismen

bestehen. Fasst man die "schädlichen Ausu' irkungen< ökozen-

trisch, wäre die Ausbringung z.B. r'on insektentoxischem gentech-

nisch modif iziertem Saatgut unzulässig. Das lr 'äre lm Ergebnis

nicht akzeptabel. Fasst man den Ausdruck dagegen anthropozen-

trisch, würden die bekämpften Organismen selbst als Schädlinge

wahrgenommen, deren Zerstörung keine schädliche Ausu.'irkung

sein kann, weil  ja ein Schaden beseit lgt u' ird. Der Nachtei i  dieser

Lösung besteht darin, dass sie nicht ref lekt iert,  dass Schädlinge

ihre eigenen biologischen Funktionen haben. Deshalb ist eine

drit te Lösung vorzuziehen, die zwar von einer ökozentr ischen

Sicht ausgeht und die Zerstörung von anderen Organismen als

nachteilig (im deutschen Gesetzestext: als schädliche Einwirkung)

registriert, aber erst über eine Abwägung mit den Zr,r,ecken der Aus-

bringung zu einem Urtei l  über die Schädlichkeit ( im gemein-

schaftsrechtlichen Sinn) gelangt.l0

Zusammenfassend ist für die Ausgangsfrage festzuhalten, dass

das deutsche und das EG-Recht
- keine r,r,issenschaftliche Gervissheit verlangen,
- indirekte und Iangfristige Austt'irkungen beachten,
- ein breites Spektrum betroffener Gebietsarten einbeziehen.

Damit nähert sich das Gentechnikrecht dem Schutz von Natur

und Landschaftzwar stark an, bleibt aber doch relat iv grob inso-

fern, als es
- die zu schützenden Gebietstypen nicht ausdifferenziert,
- die UVP auf den faktischen Bestand von Natur und Landschaft

statt  (auch) auf die normativ gesetzten Erhaltungsziele für

Schutzgebiete orientiert.

2. Risikoobschötzung durch UVP

Die oben zu 1. behandelten Maßstäbe der Freisetzungsgenehmi-
gung sind auch fur das Instrument maßgeb1ich, das die Entschei-

dung vorbereitet,  nämlich die Risikoabschätzung durch die so
genannte UVP.11 Die Maßstäbe geben der UVP eine grundsätzl i-

che Orientierung hinsichtlich der Ger,r'issheitsbasis, der zu beach-

tenden Auswirkungspfade und der Schutzgüter. Das eigentl iche

Anliegen der UVP ist jedoch, eine dif ferenzierte Methode der Ri-

sikoabschätzung und der Ausr,vahl von Maßnahmen des Risikoma-

nagement zu gewährleisten. Diese Methode so11 im Folgenden dar-
gestel l t  und unter dem Gesichtspunkt der Schlüssigkelt und der

Beachtung des Naturschutzes kommentiert werden.

o) Die UVP noch der Kommissionsleitlinie
Die UVP besteht nach den bereits err,r'ähnten Leitlinien aus sechs

Schritten.
In Schritt 1 sollen die dem GVO inhärenten Eigenschaften iden-

t i f iz iert werden. Sie stel len Risikofaktoren dar, die je nach den

Umn'eltbedingungen und Verwendungsweisen zu Risiken fuhren

können. Als Risikofaktoren gelten z.B. das Potential,
- Krankheiten zu verursachen,
- die Populationsdynamik und die genetische Vielfalt von Arten

im Aufnahmemilieu zu beeinflussen,
- die Biogeochemie zu stören, insbesondere den Abbau von Koh-

lenstoff und Stickstoff im Boden zu verschlechtern,
- landwirtschaftliche Praktiken zu verändern.

In Schritt 2 sind fur jede festgestellte schädliche Auswirkung die
Folgen fur andere Organismen, Populationen, Arten oder Ökosy-

steme zu berverten, die mit dem GVO in Berührung kommen.

Dabei wird auf die zu errvartende Schadenshöhe (Ausmaß der Aus-

lvirkungen) abgesteilt. Diese kann von der genetischen Konstruk-

tion, den ermittelten schädlichen Auswirkungen, der Anzahl der

freigesetzten GVO, der aufnehmenden Umrtelt, den Freisetzungs-

bedingungen und den Kontrollmaßnahmen sowie der Komblna-

tion aller Faktoren abhängen.

Die Ben'ertung der schädlichen Ausw-irkungen sol l  in die vier

Kategorien "schrverwiegend", "mäßig", ,geringfugig" und ozu vet-

nachlässigen" gesfu ft r.r'erden.
- Als "schwerwiegendo wird z.B. angesehen "eine erhebliche Ver-

änderung des Vorkommens einer oder mehrerer Arten anderer

Organismen, einschließlich bedrohter und nützlicher Arten, auf

kurze oder lange Sicht" wie eine ,zahlenmäßige Verringerung

oder eine komplette Ausrottung einer Art mit negativen Ausrvir-

kungen auf das Funktionieren des Ökosy'stems<, die "wahr-
scheinlich nicht ohne Weiteres rückgängig zu machen" ist.

-  Als 'mäßige Auswirkungen. lverden für möglich gehalten z.B.

"erhebliche Veränderungen der Populat ionsdichte anderer

Organismen, die jedoch nicht die vöi l ige Ausrottung einer Art

oder eine erhebliche Beeinträchtigung einer bedrohten oder

nützlichen Art zur Folge hat.n
- Als "geringfugige Ausvr'lrkungen" werden fur möglich gehalten

z.B.,unerhebliche Veränderungen der Populat ionsdichte ande-

rer Organismen [...], die nicht zu einer völligen Ausrottung einer

Population oder Art anderer Organismen fuhren und das Funk-

t ionieren des Ökosystems nicht beeinträchtigen. Dabei dürfen

ausschl ießl ich Organismen, die kurz- oder langfr ist ig nicht

bedroht und nicht nütz1lch sind, betroffen sein..
- Als "zu vernachlässlgen" n'erden solche Ausrvirkungen für mög-

Iich gehalten, nbei denen keine erheblichen Veränderungen in

den Populat ionen in der Umwelt oder in Ökosystemen auf-

treten. 12

Die möglichen Auswirkungen sol len dann anhand sämtl icher

betroffener ökologischer Größen und unterschiedl icher Grade

von Unsicherheit aufgelistet werden.

In Schritt 3 soll die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der schäd-

l ichen Auswirkungen bewertet werden, wobei jede Aus*' irkung

einzeln betrachtet ltird. Zu berücksichtigen sind dabei die Risiko-

faktoren, die Anzahl der ausgebrachten GVO, die Wahlscheinlich-

keit  und Häufigkeit des Gentransfers, das Aufnahmemil ieu und

die Freisetzungsbedlngungen.
Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts soll fur lede Auswirkung als

'gtoßo, "mäßig", "geringftigig" oder "zu vernachlässigenu einge-

stuft rverden, wobei aber keine genaue Quantifizierung angestrebt

r'vird.
In Schrit t  4 sol l  für jeden Risikofaktor zusammengestel l t  wer-

den, wie die unterschiedlichen Schadenskategorien (groß, mäßig,

geringfugig und zu vernachlässigen) den unterschiedlichen Wahr-

scheinl ichkeitsstufen (groß, mäßig, gering, zu vernachlässigen)

zugeordnet sind. Zusätzl ich sol l  das Ausmaß an Ungewissheit

bestimmt werden, und zlvar unter Einbezug von Annahmen und

Extrapolationen der vorangegangenen Bewertungsschritte, unter-

schiedlicher wissenschaftlicher Meinungen und Bewertungen und

der bei einer Prognose vorhandenen Erkenntnisunsicherheiten.

In Schrit t  5 sol len Strategien für das Management der Risiken

einer absichtlichen Freisetzung (oder des Inverkehrbringens) erar-

beitet werden. Das Risikomanagement so11 so konzipiert sein, dass

entdeckte Risiken kontrol l iert und Ungewissheiten einbezogen

l0  Brondt lVi t t tcr ,  a.a.O. S.  250 f  .
11 Die englische Bezeichnung lst environmental risk assessment. Man hätte

diese besser mit Umweltrisikopdfung übersetzen sollen, um Verwechslun-
gen nlit der UVP im Anlagen- und Planungsrecht zu vermeiden.

12 Die Beispie le n 'erden im Text  der Kommissionsle i t l in ie überwiegend im
Potentialis ("könnten ... sein.,) angeführt. Das zeigt, dass die Kommission
selbst noch auf der Suche ist und den Mitgliedstaaten Spielraum lässt, aus
der Praxis heraus eigene Kriteden zu bilden.
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werden. Bei allem müssen die Vorsichtsmaßnahmen (Mantelsaat,
Sicherheitsabstand, etc.) im Verhältnis zum Risiko und der Unge-
wissheit angemessen sein. Weiterhin soll das Risikomanagement
f lexibel sein und sich dem Stand der Wissenschaft anpassen.
Unterschiedliche Maßnahmen sind denkbar, u. a. Möglichkeiten,
physische oder biologische Schranken zu errichten oder spezielle
Einschlussmaßnahmen festzulegen.

Kommentierend ist zu bemeiken, dass die Leit l inien zwar die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen reklamieren, dass sie aber
keine Methode entwickeln, rvie diese genauer zu bestimmen ist.
Hierzu bedürfte es einer Erfassung der Regulierungskosten und
ihrer Abwägung mit dem Sicherheitsgewinn. Zudem fehlt eine
Risikoprognose, die von den zu treffenden Sicherheitsvorkehrun-
gen abstrahiert.

In Schritt 6 wird das Gesamtrisiko bestimmt. Darunter ist eine
Zusammenfassung aller genannten Risiken und Ungewissheiten
des zu bewertenden Antrags samt Schadenshöhe und Eintr i t ts-
wahrscheinl ichkeit zu verstehen, wobei die vorherige Ausbrin-
gung anderer GVO beachtet werden muss.

Auf der Grundlage der UVP sol len für die Genehmigung bzw.
Ablehnung Schlussfolgerungen gezogen werden.

Insgesamt zeigt sich, dass die Methode der UVp noch unausge-
reift ist. Dies gilt allgemein, aber eben auch, soweit es spezifische
Auswirkungen auf Natur und Landschaft betdfft.

b) Weiterentwickl u ng de s IJV P- Kon zeptsl 3

Mir fehlt der erforderliche Sachverstand, um Vorschläge zur Weiter-
entwicklung des UVP-Konzepts zu machen. Nur einiges, was einem
Fachfremden auffällt, sei bemerkt. Das Prüfschema ist dem klassi-
schen Schema der Risikoabschätzung bei Chemikalien angenähert,
ohne dass aber deutl ich wird, ob eine solche übernahme der
Andersart igkeit  der gentechnischen Risiken gerecht wird, und
inwieu,eit das Schema der Unterschiedlichkeit der Risiken Rech-
nung trägt. Zu diskutieren wäre, ob die fur Chemikalienbewertung
zentrale Unterscheidung zwischen den intrinsischen Eigenschaften
der Stoffe (hazard assessment) und den Expositionsbedingungen
(exposure assessment)7  auf GVO passt, oder ob es sich empfiehlt,
eher in Szenarien zu denken, in denen jeweils Eigenschaften, Aus-
bringungsbedingungen, Auswirkungspfade und Einwirkungswei-
sen in komplexen Ketten zusammengeftigt werden. Unabhängig
von solchen grundsätzlichen Überlegungen ist iedenfalls erforder-
lich, fur den Schritt des hazard assessment deutlicher zu machen, ob
es sich dabei um ein scoping ("what could go wrong?") oder um die
genaue Bestimmung der Eigenschaften des GVO handelt.  Am
besten trennt man beides in die Schritte scoping und hazard assess-
ment.15 Weiterhin fehlt es ganz aneiner Betrachtung des Nutzens
des GVO und der Kosten einer Regulierung. Zwar gehört derglei-
chen nach verbreiteter Auffassung zur Suche nach geeigneten
Managementmaßnahmen. Wenn diese Suche methodisch nach-
vollziehbar und im möglichen Umfang wissenschaftlich begnindet
sein soll, muss die Risikoabschätzung ledoch um Schritte der Maß-
nahmenauswahl und -bewertung (option assessment) ergänzt wer-
den.16 Der Nutzen besteht beim Inverkehrbringen von GVO im
Gebrauchsvofieil des GVO fur die Landwirtschaft und ftir die Ver-

braucher. Bei Freisetzungsversuchen besteht der Nutzen dagegen
primär in der Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Einen Vorschlag, wie die Belastungstypen mit Rechtsfolgen ver-
bunden werden könnten, enthält die Übersicht (Abb.1).17

Abb. 1: Übersicht über Risikomaße und Rechtsfolgen

Eintrittsprognose SchadensausmaßSchadensqualität Rechtsfolge

Sicher :rheblich advers Ablehnung

wahrscheinlich erheblich advers Ablehnung

ungewlss erheblich advers vorläufige
Ablehnung

wahrscheinlich geringfügig advers Nutzenabwägg:
hoher Nutzen =>
Genehmigung
geringer Nutzen
=> Ablehnung

unge$ iss geringftigig advers Nutzenabwägg:
hoher Nutzen =>
Genehmigung
geringer Nutzen
=> Ablehnung

sicher,
wahrscheinlich
oder ungewiss

zu
vernachlässigen

zu
vernachlässigen

Genehmigung

In der Genehmigungspraxis ftir Freisetzungen bestätigt sich der
bereits früher gewonnene Eindruckl8, dass es in der Regel nicht zu
einer Nutzenabwägung kommt. Meist wird festgestellt oder durch
Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt, dass der GVO keine direk-
ten schädlichen Auswirkungen hat, und dass das Transgen vertikal
oder horizontal nicht weltergegeben wird, oder dass womöglich
doch stattfindende Weitergaben zu vernachlässigende nachteilige
Effekte haben.

In einer Freisetzungsgenehmigung für herbizidresistenten Bt-
Mais19 führte das zuständige BVL zum Beispiel aus,
- elne Übertragung des Transgens durch Polien sei in Ermange-

lung von Kreuzungspartnern nicht zu erwarten;
- eine Übertragung auf anderen Mais könne durch Abstands-

flächen und Mantelsaat minimiert werden2o;
- ein horizontaler Gentransfer sei sehr unwahrscheinlich; fände

er statt, würde die Gesamtfrequenz des Tiansgens in der Umwelt
nicht erkennbar erhöht; ökologische Konsequenzen eines sol-
chen Gentransfers seien nicht wahrscheinlich;

- das zur Erzeugung des GVO verwendete Agrobakterium tumefa-
ciens könne sich in seltenen Fäl len weiter ausbreiten, sei aber

"disarmed", d.h. nicht mehr zu einer Tumorbitdung in Pflanzen
befähigt;

- die Weitergabe des Transgens an Wildtypen des Agrobakteriums
sei ebenfalls sehr unwahrscheinlich; finde sie dennoch statt und
werde in einer Pflanze ein Tumor verursacht, werde dadurch
aber keine neue Pflanze entstehen, die das Transgen vermehren
könne.
Fragt man nun, wie der Naturschutzaspekt in einem verbesser-

ten UVP-Konzept zut Geltung gebracht werden könnte, so bieten
sich folgende Ergänzungen an:
- Hervorhebung der Erhaltungsziele, die für ggf. bestehende

Schutzgebiete gesetzt worden sind, bereits im scoping-Schritt.
Dadurch würde die Orientierung der Risikoabschätzung von der

17 Ubernommen von Brecklingßrand/lVinter, a.a.O., S. 386
L8 Fisahn, Die Genehmigung der Freisetzung gentechnisch veränderter Orga-

nismen. Eine Fallstudie, in: Winter u.a., Die Prüfung der Freisetzung von
gentechnisch veränderten Organismen. Recht und Genehmigungspraxis,
UBA-Berichte 4/98, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1998, S. 25 ff.

1 9 Bescheid des BVL v. 1 1.10.2004 , Az. 6786-01-0767.
20 Genau genommen ist dles kein Aspekt der UVP, weil der mögliche Schaden

ein rein ökonomischer wäre. Dennoch ist die Frage relevant, weil die Freiset-
zungsentscheidung auch die Schädigung von Sachgütern verhindern will,
d.h. die lntesrität des Maises auf dem Nachbarfeld schützt.

13 Zur fachlichen Debatte s. Hill, Conceptualizing risk assessment methodology for
genetically modified organisms, Environ. Biosafety Res. 4 (2005) 67_70.

14 S. dazu grundlegend Ad hoc-Kommission "Neuordnung der Verfahren und
Strukturen zur Risikobewertung und Standardsetzung im gesundheitlichen
Umweltschutz der Bundesrepublik Deutschland" (genannt Risikokommis_
sion), Abschlussbericht, veröff. durch Bundesamt ftii Strahlenschrrtz2OO3.

15 So der Vorschlag von Breckling/Brand,&Vinfer, Entwurf eines Leitfadens fur
die U_VP bei Genehmigungen der Freisetzung oder des Inverkehrbringens
von GVO mit besonderer Berücksichtigung der prJfung im Hinblick auf den
Naturhaushalt, in: Breckling u.a., a.a.O. S. 318 ff.

16 So die Vorschläge der Risikokommission. Vgl. auch,Breckting/Brand/lVinter,
a .a .O .

z u R  1  0 1 2 0 0 6 4 5 9



A U  F S  Ä t Z f  |  \ n / i n t e r ,  l r J  a t u r s c h u t z  b e i  d e r  F r e i s i l / u n g s g e n e h m i g u n g  f  ü r  g e n t e c h n i s c h  i ' e r i n d e r f  e s  S a a t g u t

Bervahrung der gegenwärt igen Lage auf normative Zielsetzun-

gen er\,veitert;
-  Intensivierung der Ermitt lung von Risikomerkmalen, Wir-

kungspfaden und nachtei l igen Auswirkungen für die dr-rrch

Erhaltungsziele hen'orgehobenen Schutzgüter;
- Verstärkung des Gewichts der betroffenen Lebensräume bzw.

Arten in der Gesamtabwägung der Risiken, der Kosten und des

Nutzens.

Ein Beispiel fur den letztgenannten Gesichtspunkt: Das BfN hatte

in seiner Stellungnahme zu dem oben erwähnten Freisetzungsvor-

haben angegeben, von der Zweck- und Vertretbarkeitsabwägung

werde im voriiegenden Fall Gebrauch gemacht, da die Freisetzung

in der Nähe geschützter Biotope und F1ächen des Netzwerks Natura

2000 stattf inde. Näheres wurde dazu iedoch nicht ausgeführt.

D e n k b a r  w ä r e  g e \ ^ e s e n ,  d i e  g e r i n g e ,  a b e r  n i c h t  g a n z  a u s z u -

schließende Wahrschelnlichkeit eines horizontalen Gentransfers

mit dem Nutzen des Freisetzungsversuchs (d.h. mit dem zu erwar-

tenden Erkenntnisgewinn) abzuwägen und dabei das besonders

hohe Gut der Erhaltung von Natura-200O-Gebieten einzustellen.

Alternatlv hierzu rväre denkbar, dass für besonders scl-tützens-

rverte Lebensräume und Arten, n'enn sie betroffen sind, im Rah-

men der UVP eirre relat iv selbständige Verträgl ichkeitsprüfung

erarbe i te t  w i rd ,  d ie  der  Methode nach dem oben I 'o rges te l l ten

Konzept folgt,  aber \ ' \ ' 'egen des besonderen Gegenstandes eine

genuine Betrachtung erfährt und dementsprechend ein besonde-

res Kapitel der UVP darstellt.

Zusammenfassend ist zu der Frage der Naturschutzdimension

des Gentechnikrechts festzustel len, dass das Gentechnlkrecht 1n

seinen Maßstäben und in der N{ethodik der UVP den Schutz von

Natur und Landschaft mitumfasst, dass dies aber nicht hinrei-

chend dif ferenziert erfolgt.  Der Verpfl ichtungsdruck, der einen

differenzierten Blick auf den Naturschutz fordert, kann sich nur

aus dem Naturschutzrecht ergeben. Dessen gentechnikrechtliche

Relevanz ist deshalb im Folsenden näher zu untersuchen.

B. Gentechnikaspekte im Naturschutzre(ht

Auch aus der naturschutzrechtl ichen Perspektive sind zwei ver-

schiedene Schutzniveaus und Regelungsregimes denkbar, die im

Folgenden untersucht werden sollen.

l .  Das Regime der Gentechnikfreiheit

Oben zu A.L ist ausgeführt worden, dass das Gentechnikrecht

Koexistenz nur im Zusammenhang intendierten Erzeugens von

Produkten anstrebt, nicht auch im Zusammenhang des nicht-

intentionalen Herann'achsens von Produkten in det "Natur".
Gentechnikfreiheit  von naturnahen Gebieten 1ässt sich iedoch
möglicherweise aus dem Naturschutzrecht heraus begründen.21

Ich behandle die entsprechenden Grundlagen zunächst des deut-

schen und dann des europäischen Rechts.

1. Deutsches Recht

Eine Begründung fur die Ermöglichung von Gentechnikfreiheit

ergibt sich aus der Betrachtung der Natur als eines Gutes an sich.

Diese Betrachtung ist in S 1 BNatSchG angelegt, der in den rele-

vanten Passagen lautet:
>Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes [...]

auch in Verantrvortung für die künft igen Generationen im [. . . ]
unbesledelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu enttvickeln

und, sorveit erforderlich, lr,iederherzustellen, dass [...] die Eigenart

[ . . . ]  von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind." (meine

Hervorhebungen)

Hleraus  kann das  Gebot  abge le i te t  werden,  dass  Natur  und

Landschaft einerseits ubiquitär gegen Schädlgungen geschützt

sind, andererseits aber gebiets\\'eise gentechnikfrei gehalten rver-

den können, rvenn dies ihre ,Eigenartn schützt.  Zur Eigenart der

Natur gehört die gervachsene genetische Ausstattung in ihren

natrirlichen Veränderungsprozessen.

S 1 BNatSchG ist allerdings eine Zlelformulierung, die nur inso-

weit handlungsrelevant n'ird, r,r'le sie in das Instrumentarium ein-

geschrieben ist.  Zum Beispiel bezieht sich der Schutzbereich bel

Landschaftsschutzgebieten zwar auf die Eigenart der Landschaft,

aber nicht auf die Eigenart der Natur.22 Bei Naturschutzgebieten

und Nationalparken (in den streng geschützten Zonen) ist dage-

gen auch die "besondere Eigenart der Naturn erhaltungsrele-

vant.Z3 Für Nationalparke will das Gesetz zudem ,einen möglichst

ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dyna-

miku gen'ährieisten. Biosphärenreservate sol len u.a. der "durch
hergebrachte vielfält ige Nutzung geprägten Landschaft und der

darin historisch gervachsenen Arten- und Biotopvielfalt ,  einsch-

1ießlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter

oder nutzbarer Tier- und Pflanzenartenn dienen.

"Besondere Eigenart",  "natürl iche Dynamik", "Wildformen",

"frühere Kulturformen" - al l  diese Formulierungen haben

bestimmte Gebietsarten als Eigenwert im Blick, nicht als etrvas,

das zum unmittelbaren Nutzen des Menschen besteht und dem-

entsprechend auch verändert rvetden kann, son'eit das Schutzgut

keinen nachweisbaren Schaden nimmt.

Der Schutz der Natur als Eigenwert bedeutet, dass die zuständi-

gen Behörden bei der Festlegung der Gebiete und Bestimmung der

Schutzziele für bestimmte Zonen die Freihaltung von GVO vor-

schreiben können. Dies gilt fur Naturschutzgebiete, Nationalparke

und Biosphärenreservate.

Europäische Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaft-

l icher Bedeutung sind darin eingeschlossen, lvei l  sie in eine der

Gebietskategorien gefasst werden.24 S 33 Abs. 3 BNatSchG ist

offen formuliert:  wenn es in Satz 1 und 4 heißt, dass die Länder

den Schutzzn'eck entsprechend den jeweil igen Erhaltungszielen

bestimmen und weitergehende Schutzvorschrif ten unberührt

bleiben, werden Entscheidungen auf Länderebene zugunsten der

Gentechnikfreiheit  mancher Gebiete ermög1icht. Andererseits

besteht aber keine Verpflichtung zu solchen Entscheidungen.

Die Landesnaturschutzgesetze n'iederholen fast durchgängig die

Formulierung des $ 33 Abs. 3 BNatSchG. Das bedeutet, dass die

Entscheidung über Gentechnikfreiheit fur einzelne Schutzgebiete

und durch die für deren Einrichtung zuständigen Behörden

erfolgt. Der Landesgesetzgeber ist aber auch befugt, bereits auf der

Ebene des Landesnaturschutzgesetzes für bestimmte Gebietskate-

gorien wie insbesondere Europäische Vogelschutzgebiete und

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung allgemein Gentechnikfrei-

heit festzulegen. In Thüringen war in einem Referentenentwurf

imJahre 2005 eine solche Festlegung vorgesehen, dle dann aber

n'ieder zurückgezogen wurde. Sie lautete:

"Die Ausbringung von gentechnisch veränderten Organismen

ist in Naturschutzgebieten, Nationalparks, Kern- und Pflegezonen

der Biosphärenreservate und gesetzl ich geschützten Biotopen

untersagt. n25

Eine derartige Regelung r'r'äre auch möglich hinsichtlich solcher

Naturschutzgebiete und Kernzonen, die keine Natura-2000-

21 Dies ist mancherorts Naturschutzpraxis. S. z.B. die LandesVO Schl.-H. übet das
Naturschutzgebiet oSuhrer See und Umgebungn vom 13,8.2003, die in S 4 (1) Nr.
14 ein Verbot der Einbringung von GVO aufstellt. Identische Bestimmungen ent-
halten die \rerordnungen für mehrere andere Gebiete in Schl.-H.

22  $  26  Abs .  I  N r . 2  BN" t schC .
23 S 23 Abs. 1 Nr. 3, $ 2.1 .A.bs. 1 Nr. 1 BNatSchG.
l +  $ 3 t . { b s . 2 B \ a t S c h G .
25 S 26b Abs.2 eines Enth.urfs vom Herbst 2005.
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Lebensräume beherbergen. Denkbar ist auch, die Landschaftspla- des N{indestniveaus bleibt den Mltgl iedstaaten dagegen ein

nung für entsprechende Zonierungen einzusetzen.Z6 Eine Grenze Gestaltungsspielraum. Das folgt aus der offenen Formulierung

lr,äre allerdings erreicht, lvenn dadurch die prinzipielle Entschei- 'fur die besonderen Schutzgebiete legen die N{itglledstaaten die

dung des GenTG für die Verwendung von Gentechnik revldiert nötigen Erhaltungsmaßnahmen festn. Zwar verfoigt die Richtlinie

rn''.iräe.27 Da Naturschutzgebiete und Kernzonen von Nationalpar- gemäß ihren Erwägungsgründen einen anthropozentrischen

ken und Biosphärenreservaten aber nur einen geringen Prozent- Ansatzz9, aber daraus kann nicht gefolgert werden, dass sie die

satz des landwirtschaftlich nutzbaren Terrains abdecken, r'r'ird die Natura-2000-Gebiete vor einem weitergehenden, den Eigenwert

Grenze noch 1ängst nicht erreicht. der Natur betonenden Schutz belfahren will.

Wenn eine Zielbestimmung in Richtung Gentechnikfreiheit

nicht erfolgt ist,  kann sie im Vollzug des Schutzregimes nicht b) Europoisches centechnikrecht

nachkonstruiert n,erden. Denn die entsprechendeä Ermächti- Barrieren für die Anordnung von Gentechnikfreiheit  für

gungsgrundiagen verweisen jeweils auf die Maßgaben solcher bestimmte Gebiete könnten sich aus den Bestimmungen einer-

näheren Bestimmungen.28 so*eit diese nicht Genächnlkfreiheit seits über Freisetzungen und andererseits über Inverkehrbringen

dekretieren, fäl l t  das Anforderungsniveau zurück auf die vermei- ergeben. Frir beide ist jedoch zunächst auf Art '  26aRL 2oorlTB

dung möglicher schäden an Natur und Landschaft. hinzuweisen, der die Koexistenz in Absatz 1 für das weiterbeste-

Bleibt noch zu ktären, welche Bedeutung eine naturschutzrecht- hen von gentechnikfieien Produkten und in Absatz 2 für das wei

lich angeordnete Gentechnikfrelheit für die Genehmigung einer terbestehen gentechnikfreier Kulturen ausspricht' Dies ist bereits

Freisetzung von GVO in dem betroffenen schutzgebiet üesiizt. oben zu B.I. so gedeutet worden, dass damit auch gentechnikfreie

Es gibt verschiedene Gesetzestechniken, lvie verknüpfungen Naturgebiete ermögiicht werden sol len: 'Produkte" sind auch sol-

zwischen Trägerverfahren und fachgesetzl ichen pfl ichten herge- che, die aus der nicht- intentional wachsenden Natur stammen,

stel l t  werden. Eine solche Technik besteht darin, dass das Gesetz und oKulturen. - menschlich gesteuerte Landnutzungen - sind

des Trägerverfahrens durch öffnungsklausel andere Fachgesetze in jedenfalls in Europa auch noch die entlegendsten Naturzonen.

Bezug nimmt. Ein Beispiel ist s 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, der vor- Für Freisetzungen folgt der Genehmigungsmaßstab des Art 4 RL

schreibt, dass neben den vorschrif ten des BImschG bei der Geneh- 2OO1l78 zn ar dem Ziel der schadensverhinderung. Er ist iedoch

migung oandere öffentlichrechtliche Vorschriften. zu beachten durch Art. 26aRL2OOIl18 insowelt angereichert lvorden, als, sofern

sind. g 16 Abs. 2 Gen' lG enthält jedoch keine solche Öffnungs- die Mitgl iedstaaten Koexistenzregeln schaffen, diese auch bei Frei-

ktausel. Umgekehrt kann in einer zweiten Variante das Fachgesetz setzungsgenehmigungen zu beachten sind' Fuhrt man den Gedan-

auf das Gesetz des Trägerverfahrens venveisen. Ein Beispiel dafür ken der evolutionären Integrität auf letztlich ethische Begründun-

ist S 20 BNatSchG, der die pflichten der Eingriffsregelung mit den gen zurück, so wäre dies ebenfalls von der Richtlinie legitimiert, und

Trägerverfahren verknüpft. Für Schutzgebiete ist ein solcher Ver- zrvar auch und gerade dann, wenn eine solche Begnindung als Idio-

weis iedoch nicht aufgenommen worden. synkrasie der deutschen hlstorischen Erfahrung und Kultur gälte.

Elne dritte variante stellt die verknüpfung dadurch her, dass clas Denn den N.litgliedstaaten werden insorveit durch Erwägungsgrund

Fachgesetz abschließend bestimmte Pflichten aufstellt. Diese sind 9 Handlungsspielräume eingeräumt, der lautet:

dann von al len Behörden zu beachten, die über Handlungen ent- "Es ist besonders wichtig, dass die in einem Mitgl iedstaat aner-

scheiden, welche den Pfl ichten unterl iegen. Dieser Fal l  ist vorl ie- kannten ethischen Grundsätze beachtet u'erden. Die Mitgl iedstaa-

gen<1 gegeben: Die Bindung der Freisetzungsgenehrnigur-rg ergibt ten können ethische Aspekte berücksichtigen, lvenn GVO absicht-

sich aus der lanrlesrechtl ichen Norm (meist:  Verordnung, tei ls l ich freigesetzt oder a1s Produkte oder in Produkten in den Verkehr

auch Landesgesetz), die für ein bestimmtes Gebiet die Schutzziele gebracht wetden.n

abschl ießend konkretisiert.  Gemäß g 22 Abs. 2 BNatSchG uncl sei- Für das Inverkehrbringen sind besondere Fragen zu klären, die

nen Pendants in den Landesnaturschutzgesetzen (die fur Natio- aus dem Spannungsverhältnis von Warenverkehrsfreiheit  und

nalparke und Biosphärenreservate auf die Vorschrif ten über gebietsbezogenem Schutz herrühren. Hierauf ist an anderer Stel le

Naturschutzgebiete verweisen) sind a1le den Schutzzielen u'ider- einzugehen. Zusammenfassend sei aber gesagt, dass die Genehmi-

sprechenden Handlungen verboten. Das gilt auch für verbotsnid- gung des Inverkehrbringens gebietsbezogenen^S^chutz nicht aus-

r ige Freisetzungen. Die Genehmigungsbehörde muss diese Vor- schl ießt. Die Entscheidungen der Kommission30 und des EuG31

schrif ten kraft deren eigener Anordnung beachten, ohne dass es in Sachen Oberösterreich betreffen Regelungen für pol i t isch

einerlnkorporationindasGenTGbedürfte. definierte Regionen, nicht Regelungen für von bestimmten

2. Gemeinschoftsrecht 
Schutzzlr''ecken her umschriebene Gebiete' Sle sind deshalb fur das

Problem des Gebietsschutzes unterhalb ganzer Regionen nicht

Zu prüfen ist nunmehr, ob das Ergebnis - die Zulässigkeit der Fest- einschlägig.32
legung von Gentechnikfreiheit  in bestimmten Schutzgebieten -

mi tdemGemeinschaf ts rech tvere inbar is t .Zuuntersche1den is t@r j ' cheASpektebe i rngroßf läch igenAnbau

dabei zwischen Vorgaben aus dem Naturschutzrecht und soichen von GVp unter Berücksichtigung der lvlöglichkeiten und Notn''endigkeiten einer

aus dem Gentechnikrecht. Schaffung von Flächen ohne und mit Anbau von GVI in: l.emke/Winter (Hrsg.)
Be\rertung von Umweltwirkungen von G\rO im Zusammenhang mit natur-
schutzbezogenen Iragestellungen, Berlin 200i, S. 281 ff.

a) Europösches Noturschutzrecht 27 vst. S 1 Nr.3 GenTG.
Das hier relevante europäische Naturschutzrecht beschränkt sich zs s.\ z: Abs. 2, S 24 Abs. 3, S 25 Abs. 2 und S 26 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG

auf die Regelung von Natura-2ooo-Gebleten. Der über diese hin- 29 Vgl Erwägungsgrund 2: "Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Erhaltung der

ausgehende Gebietsschutz bieibt arso Freiraum mitglieclstaatlicher ii:n:äifflJi1T;lilf i",ii'ü;,ä.1,1|it"ffL$:il:n:lfli*:?.1il'iT"'
Gestal tuns.  30 Entscheidung der Kommission vom 2.9.2003 über d ie e inzelstaat l ichen

Soweit es Nafura-2OO0-Gebiete angeht, ist Art. 6 Abs. 1 RL 92/43 Bestimmungen zum Verbot des Einsatzes gentechnisch veränderter Organis-

zu konsurtieren. Die vorschrirt macht ein Mindestni'eau des ä'l;:;?S3"ti.li'J5äifkX."llifftlr"lü,tl:isterreichsemäßArtikel
Schutzes entsprechend "den ökologischen Erfordernissen der 31 EuG,verb.RsT-366/03t t .T-235104(Republ ikosterre ich/Kommission),NuR

natürlichen Lebensraumtypen< zur Pflicht, bleibt ciabei aber an tt?]?,fr,Nationater Naturschutz und Europäisches centechnikrecht, NuR 2006,

dem Gedanken der Schadensverhinderung orientiert.  Oberhalb 76  t f . , 79

z tJ? .  1a  12006  |  46 ' , 1
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l l .  Das  Reg ime der  5chadensvermeidung

Bisher gibt es anscheinend nur r,r 'enige Fäl1e, in denen für ein

Schutzgebiet Gentechnikfreiheit vorgeschrieben rvorden ist. Übli-

cherweise werden die Schutzziele so formuliert, dass der gegenwär-

tige Zustand der Natur und Landschaft vor schädigenden Handlun-
gen bewahrt wird und bestimme Maßnahmen zur Pflege und Ent-

wicklung des Gebietes angeordnet werden. Unter dem Aspekt der

Gentechnik bedeutet dies, dass diese rvie auch andere Einwirkun-
gen daraufzu prüfen sind, ob sie Schäden verursachen. Im Folgen-

den ist zu klären, in n'elcher Gründlichkeit und in lvelchem Verfah-

ren dies geschieht. Ich behandle den Verfahrensaspekt zuerst.

1 . Verfahren

Für das Verfahren der naturschutzrechtlichen Prüfung der Freiset-

zung von GVO sind zwei Varianten denkbar: ein selbstständiges
naturschutzrechtliches Verfahren (das nur auf Landesebene denk-
bar lr'äre) oder die Einbeziehung in das Verfahren der Freisetzungs-
genehmigung.

Ein Hinweis auf die Lösung könnte sich aus \ 34a BNatSchG
ergeben, der geruisse Handlungen klarstellend dem Projektbegriff
des S 34 BNatSchG unterwirft, n'eil unklar sein könnte, ob Freiset-
zungen und GVO-Nutzungen Projekte i .S.d Habitatschutzrechts

sind. Hinsichtl ich Freisetzungen von GVO lautet S 34a BNatSchc:
o1 .  Auf  Fre ise tzungen gentcchn isch  veränder te r  Organ ismen

I  I  sowe i t  s ie  e inze ln  oder  im Zusammenrv i rken mi t  anderen
Pro jek ten  oder  P länen,  gee ignc t  s inc l ,  e in  Geb ie t  von  gemein-

schaft l icher Bedeutung oder ein Er.rropäisches Vogelschutzgebiet

erheblich zu beeinträchtigen, ist S 34 Abs. 7 und 2 entsprechend
anzuwenden.o

Der Veri,r'eis auf 5 3,1 Abs. 1 BNatSchG bedeutet, dass fur Freiset-
zungen - unter noch zu klärenden Voraussetzungen und mit eben-
fal ls noch zu klärendem Inhalt -  eine Verträgl ichkeitsprüfung
gefordert wird. Wenn dabei S 34a BNatSchG den gesetzl ich defi-
nierten Ausdruck "Freisetzungen" (und nicht etwa einen undefi-
nierten Begriff wie oAusbringungn oder "Verwendungn von GVO)
benutzt, so deutet bereits dies darauf hin, dass die Verträglichkeits-
prüfung mit dem Verfahren der Freisetzungsgenehmigung ver-
knüpft werden soll. Diesen Eindruck verstärkt der Verweis auf $ 34
insofern, als damit klargestellt wird, dass die Natura-2000- Verträg-
l ichkeitsprüfung vor Zulassung oder Durchführung des Projekts
(nämlich eben der Freisetzung) erfolgen muss. Diese Auslegung
n'ird auch durch S 22 Abs.2 GenTG bestätigt, nach dem das Frei-
setzungsverfahren eine Konzentrat ionswirkung hat.33 Diese
impliziert,  dass es so ausgestaltet sein muss, dass die gentechni-

schen Risiken wirklich auch umfassend geprüft u,.erden. Schließ-
lich sprechen für die integrierte Lösung auch Gründe der Verfah-
rensökonomie. Es wäre für den Betreiber kaum erträgl ich, wenn
nach einer Freisetzungsgenehmigung, die ja bereits ortsspezifisch
ausgerichtet ist,  noch ein landesrechtl iches Verfahren (etwa ein
Anzeigeverfahren, das rein positivistisch gesehen von $ 22 Abs. 2
GenTG nicht ausgeschlossen wäre) danebengestel l t  würde.
Zusammenfassend sind selbstständige Verfahren auf Bundes- wie
auch Landesebene deshalb ausgeschlossen.

Dies kann sich al lerdings anders verhalten, wenn die Freiset-
zungsgenehmigung im vereinfachten Verfahren nach Art. 14 Abs.
4 GenTG erteilt worden ist. Solche Verfahren sind auf der Grund-
lage der auf Art. 6 Abs. 5 und Art. 2I RL 901220 gestützten Kom-
missionsentscheidung 94173034 möglich. Bleibt,  wie es die Ent-
scheidung ermöglicht, im vereinfachten Verfahren der Ort der
Freisetzung unbeschrieben, so verpflichtet die genannte Kommis-
sionsentscheidung den Antragsteller zwar, odie zusätzlichen Infor-
mationen zusammen mit einer Erklärung zu übermitteln, ob die
ursprüngliche Risikobeurtei lung weiterhin zutr i f f t ,  und n'enn

nicht, eine lveitere Abschätzung zu liefernn, und sie schreibt vor,

dass die zuständige Behörde "die Bedingungen der anfänglich

ertei l ten Zustimmung ändern oder eingreifen [kann], um die

Bedingungen spezif ischer späterer Freisetzungen auf der Grund-

lage der ln den Berichten erwähnten Ergebnisse oder der bei den

Inspektionen erhaltenen informationen zu ändern. 35 Es ist
jedoch zweifelhaft,  ob diese Vorkehrungen definit iv gewährlel-

sten, dass Freisetzungen in Natura-2000-Gebieten (oder auch

anderen Schutzgebieten) auf ihre Eignung zur Beeinträchtigung

und auf ihre Gebietsverträgl ichkeit geprüft werden, lvie es $ 34

Abs. 2 BNatSchG fordert
Die Vorgaben für vereinfachte Verfahren bedürfen deshalb der

Präzisierung durch nationales Recht. Es soilte ein obligatorisches

Anzeigeverfahren mit einer ausreichenden Verschweigungsfr ist
vorgesehen rverden, zumindest dann, n'enn eine spätere Freiset-

zung Natura-2OOO-Gebiete betrifft. Nicht ganz einfach ist zu ent-

scheiden, ob der Bund oder die Länder für die Regelung und
Durchführung eines solchen Verfahrens zuständig wären. Die
lvlaterie liegt im Schnittbereich der Gesetzgebungs- und Verwal-
tungskompetenzen für Gentechnikrecht und Naturschutzrecht.
Da jedoch der naturschutzrechtliche Aspekt als der speziellere und
tragende erscheint, spricht mehr dafür, das entsprechende Kon-

troilverfahren den Ländern zu überantlvorten.
Im Kabinettsentrturf für ein Neuordnungsgesetz zurn GenTG

lvar eine solche Lösung vorgesehen, dann aber vom Bundestag

nicht akzeptiert r ,r 'ordenro, der stattdessen mit $ 34a BNatSchG

nur eine Prüfpf l icht aufgestel l t  hat, ohne die Verfahrensfrage zu
entscheiden. Da rahmenrechtl ich somit nichts vorgegeben ist,
bleibt es bei der landesrechtl ichen Kompetenz.

Die Regelung könnte zusalnmen mit dem nachgeschalteten Ver-

fahren erfolgen, das für dle Gebietsprüfung nach der Zulassung

des Inverkehrbringens eines GVO erforderlich ist, das hier jedoch

nicht im Einzelnen abgehandelt il-ird.

Zusammenfassend ergibt sich, dass bei Freisetzungen die
gebietsbezogene Verträglichkeitsprüfung mit dem Verfahren der
Freisetzungsgenehmigung verbunden werden muss. Ein besonde-
res nachgeschaltetes Verfahren ist nicht erforderl ich und nicht

zulässig, außer in den - bisher nicht aktuellen - Fällen differenzier-

ter Verfahren, wenn spätere Freisetzungsorte offengelassen, aber

ln einer elnzigen Genehmigung mitgenehmigt werden.

2. Moßstöbe des Naturschutzrechts

Oben zu A. II. war festgestellt worden, dass die Anforderungen des
okausalen" Gentechnikrechts in die Anforderungen des "media-
len" Naturschutzrechts hineinreichen, dass die letzteren jedoch

differenzierter sein können. Dies ist nun Senauer zu untersuchen.
Explizite Vorgaben enthäit insoweit S 34a BNatSchG. Die Vor-

schrift verlangt, dass Freisetzungen von GVO, soweit sie "geeignet
sind", ein Natura-2000-Gebiet "erheblich zu beeinträchtigen",

"auf ihre Verträgl ichkeit mit den Erhaltungszielen" des Gebiets
ozu überprüfen" sind.

Freisetzungen von GVO werden damit Projekten i .S.d $ 10
Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG gleichgestel l t .  S 34a BNatSchG hat inso-
weit aber nur klarstellende Bedeutung. Ohne ihn wären S 10 Abs. 1

33 Dagegen spricht nicht, dass S 22 Abs. 3 GenTG S 34a BNatSchG für unbenihd
erklärt. Denn dieser Ausschluss von der formelien Konzentrations\^'irkung muss
teleologisch auf die fallkonstellationen in S 34a Nr. 2 sowie auf die unten ge-
nannten >Ausnahmefälle. bei Nr. 1 (nämlich vereinfachte Velfahren) beschränkt
werden.

34 Entscheidung der Kommission vom 4.1 1.1 994 zur Festlegung von verein-
fachten Verfahren für die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter
Pflanzen nach Artlkel 6 Absatz 5 der Richtlinie 90lz2OlEWG des Rates, ABi.
Nr.  L 292,  S.  31.

35 Entscheidung 941730 Nr. 7 und 10.
36 Vgl. S 16b Abs. 2 des Entwurfs der Bundesregiemng (BT-Drs. 15/3088) und die

Beschiussempfehlung des federführenden Ausschusses (BT-Drs. 15/3344).
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Nr. 11 mit S 34 Abs. 1 BNatSchG unmittelbar anwendbar. Dann
handelte es sich bei Freisetzungen um einer behördl ichen Ent-
scheidung bedürfende "Vorhaben" i.S.d S 10 Abs. 1 Nr. 11 Buchst.
a), die nach diesen Bestimmungen auf ihre Eignung zur erhebli-
chen Beeinträchtigung zu untersuchen und ggf. einer Natura-
2OO0-Verträglichkeitsprüfu ng zu unterziehen wären.

Dies gebietet - notfalls per unmittelbarer Anwendbarkeit - auch
Art. 6 Abs. 3 RL92143. Der Begriff des Proiekts lurrde vom EuGH in
Anlehnung an die Definit ion in Art.  1 Abs. 2 der UVP-RL 851337
bestimmt, wonach der Begrif f  neben baulichen und sonstigen
Anlagen "sonstige Eingri f fe in Natur und Landschaft" umfasst.

"Eingriff< wird im Hinblick auf den Schutzzweck beider Richtlinien
(sc l .  B5 /337 und 2001/18)  ne i t  vers tanden und sch l ieß t  d ie  im
EuG^H-Urteil streitgegenständliche mechanische lvf uschelfischerei
ein.r / Der Begriff ist damit sehr viel lteiter als der des Eingriffs i.S.d

S 19 BNatSchG. Er dürfte auch Freisetzungen von GVO mit umfas-
sen (wie übrigens auch manche Nutzungen i.S.d S 34a Nr. 2 BNat-
SchG,'worauf jedoch an anderer Stelle einzugehen sein lvird).

Eine konsti tut ive Wirkung hat $ 34a BNatSchG dagegen inso-
fern, als auch solche Freisetzungen erfasst werden, die außerhalb
des Schutzgebietes erfolgen und von außen auf dieses einr'r,irken
können.38 Allerdings r'väre diese Rechtsfolge, gäbe es S 34a BNat-
SchG nicht, aus der RL92l43 unmlttelbar anwendbar. Denn Art. 6
Abs. 3 der genannten Richtl inie stel l t  al lein auf dle ntögl ichen
Ausvvirkungen auf das FFH-Gebiet ab, nicht dagegen auf die ört-
liche Platzierung des Projektes.39 Abgesehen davon bedarf der Pro-

iektbegrif f  im Hinbl ick auf das Urtei l  des EuGH vom I0.f .2006
ohnehin einer gründlichen Revision.40

Weiter ist zu klären, r ' r ,as die Eignung zur erfrebl ichcn Beein-
trächtigung bedeutet. L)iese Voraussetzung macht eine Yorprü-
fung nötig. Bei dieser ist nach dem enr-ähnten Urtei l  des [.uGH das
Vorsorgeprinzip anzurn'enden. Der Nlaßstab des EUGH für clie Vor-
prüfung ist recht streng. Es darf "nicht ausgeschlossen sein, dass
das  Vorhaben das  Geb ie t  e rheb l ich  bee in t räch t igen r r - i rd .  "Be i
Zn'eifeln" muss eine Prüfung erfolgen.4l Erkenntnist l-reoretisch
gesehen ist damit eine unübern'indbare Hürde aufgerichtet, denn
ausgeschlossen lverden kann nichts und Zweifel gibt es immer. Im
Gesetzesvol lzug bedeutet "ausgeschlossen" dagegen,,praktisch
ausgeschlossen" und oZrveifel" >velnünft iger Z1,eife1". N{aßgeb-
Iich ist deshalb die auf Anhaltspunkte gestützte Möglichkeit (nicht
schon Wahrscheinl ichkeit) von Beeinträchtigungen. Soweit es
deren Erheblichkeit angeht, wird manchmal vertreten, die mögli-
chen negativen Auswirkungen müssten dauerhaft und von einiger
Schwere sein.42 Das ist mit dem vorsorgl ichen Ansatz des EuGH
kaum vereinbar. Übrigens lassen slch Befürchtungen, durch eine
niedrige Schwelle der Prüfpflicht würden unnötige Verfahrenshür-
den aufgebaut, mit dem Hinweis begegnen, dass die Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung43 nicht notwendig sehr umfänglich sein
muss. Der Umfang hängt vom Gegenstand ab. Er kann gering sein
und womöglich nur eine Seite umfassen, lvenn die Dinge einfach
liegen. Entscheidend ist letztlich, ob es gelingt, in die Vorpnifung
und ein damit zu verbindendes scoping möglichst viele Betroffene
einzubeziehen und in einen Konsens einzubinden.

3. Methodik der Notura-2000-Vertröglichkeitsprüfung

Schließlich ist zu fragen, u'elche Methodik die Verträglichkeitsprü-
fung verfolgen sollte. Da mir fur die Einzelheiten die Fachkompe-
tenz fehlt ,  beschränke ich mich wie bereits oben zu A. I I .  auf
grundsätzlichere Bemerkungen.

Nach genauerer Betrachtung der Kommissionsleit i inien zur
UVP und der Möglichkeiten einer Fortschreibung ergab sich, dass
die UVP-Methodik sich der Problematik der unterschiedi ichen
Gebietsarten, auf die die Freisetzung von GVO einwirken kann,
bewusst ist, aber nach den einzelnen Gebietsarten und Schutzzie-

len nicht ausreichend differenziert. Deshalb kann auf eine Natura-
2000-Verträglichkeitsprüfu ng nicht verzichtet werden.

Zu fragen ist aber, ob die Natura-2000-VP in die gentechnik-

rechtl iche UVP integriert werden oder eigenständig sein sol l te.
Um die Frage zu beantworten, ist ein Bl ick auf ein Beispiel einer
Natura-2000-VP nützl ich. Eine aussefei l te Methodik ist für Bun-
desfernstraßen entwickelt worden.Z4 Das Beispiel zeigt,  dass die
Natura-2000-VP, weil  sie sehr viele verschiedene Einr,virkungen
erfassen muss, weniger ausdifferenziert ist als die UVP für Freiset-

zungen und Inverkehrbringen von GVO. Zum Beispiel ist der Grad

der Differenzierung hinsichtlich der Beschreibung des Vorhabens
und der Beeinträchtigungen viel gröber als die Erfassung der Risi-
kofaktoren, Belastungspfade, Schadensmaße, Wahrscheinllchkei-
ten und Aussageslcherheit, wie sie in den Schritten 1 bis 4 der Gen-
technik-UVP vorgesehen ist. Andererseits fehlt in der Gentechnik-
UVP eln Schrit t  für die nähere Beschreibung des betroffenen
Lebensraums bzn'.  der betroffenen Arten. Er könnte iedoch
unschlver eingefügt werden. Dabei rväre darauf zu achten, dass
bestimmte Vorgaben des Naturschutzrechts zur Gelfung kommen,
und zwar vermittelt über die Begriffe Erhaltungsziele, Schutzzweck
und für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebliche
Bestandtei le des Gebietes.45

Es empfiehlt sich also, einen Schritt, der die Gebietscharakteri-

st ik und die Erhaltungsziele, Schutzzwecke und stützenden
Bestandteile erfasst, in die Schrittfolge der Gentechnik-UVP einzu-
bauen. Die Natura-2000-VP für Freisetzungen rvürde dadurch zum
Bestandtei l  der Gentechnik-UVP. Dabei könnte fal lbezogen ent-
schieden werden, ob der Bezug zu dem Natura-2000-Gebiet jen eils
zusammen mit den sonstigen Risiken der Freisetzung abgehandelt
lvird, oder für das betroffene Gebiet ein eigenständiger Durchgang

durch alle UVP-Schritte erfolgt.

4. Folgerungen für dos Verfahren der Freisetzungsgenehmigung

Die Konzentrationswirkung der Freisetzungsgenehmigung hat zur
Folge, dass die gentechnikrechtliche Zuständigkeitsregelung auch

für die Vorprütung und Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf
Natura-20O0-Gebiete gi l t .  Danach ist das BVL federführend zu-
ständig.

Angesichts der Tatsache, dass dabei der Naturschutz im Vorder-
grund steht, kommt aber der Beteiligung der Landesbehörden und
des Bundesamts fur Naturschutz eine gesteigerte Bedeutung zu.

Dies gi l t  für die Naturschutzbehörden der Länder, weil  diese
über gebietsspezif ische Daten verfügen. Dem BfN, das nach $ 2
BfNIG u.a. Verrvaltungsaufgaben des Bundes auf den Gebieten des
Naturschutzes und der Landschaftspflege erledigt, die ihm durch
das Bundesnaturschutzgesetz oder andere Bundesgesetze oder auf
Grund dieser Gesetze zugewiesen rverden, rveist $ 16 Abs.4 S. 1
GenTG die Rolle des Sachwalters des Urnwelt- und insbesondere

37 EuGH Rs C-IZ7 102 (Landeliike Vereniging ./. Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij), Ufteil v. 7.9.2004 , Rn. 26 und 27

38 Vgl. $ 34a Nr. 1, der die in Nr. 2 aufgefrihrte örtliche Einschränkung nicht
enthält, mit S 10 Abs. 1 Nr. 1 1 Buchst. a) BNatSchG, der ebenfalls örtlich auf
Ausbr ingung im Schutzgebiet  beschränkt  is t .  Darüber h inaus hat  Q 34a
BNatSchG konstitutive Wirkung insofern, a1s er S 34 Abs. 3 und 4 für auf
Freisetzungen nicht anrvendbar erkläft .

39 Gel lermann, Natura 2000. Europäisches Habi tatrecht  und seine Durch-
fuhrung in der BRD, 2. Aufl., W-ien 2007, S.77 f.; so auch implizit - EUGH,
Urteil v 10.1.2006, Rs C-98i03 (Kommission/Deutschland), Rn. 43.

40 EuGH Rs C-98/03 (Kommission/Deutschland).
41  A .a .O .  Rn .44 .
42 Schink,  Die Verträgl ichkei tsprüfung nach der FFH-Richt l in ie,  UPR i999,

417 ff ., 423; v gl. Gellermann, a.a.O. S. 7 9.
43 Da die Vefträglichkeitspdtung nach Art. 6 Abs.3 RL92l43 über Art. 7 auch

Vogelschutzgebiete erfasst, ziehe ich den Ausdruck Natura-2000-VP dem
gängigen Ausdruck FFH-VP vor-

44 Bundesministerium fur Verkehr-, Bau- und Wohnungsrvesen, Leitfaden zur
Natura 2000 - Vefträglichkeitsprüfung ftir den Bundesfernstraßenbau, Aus-
gabe 2004.

a5 Vgl. $ 10 Abs. 1 Nr. 9 und 10 mit S 34 Abs. 2 BNatSchG.
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